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Gemeinsame Erklärung der obersten Personalvertretungen Berlin und Brandenburg zur Errichtung der Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg
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Nach dem Entwurf über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg sollen  folgende gemeinsame Fachobergerichte errichtet werden:

Zum 01. Juli 2005   -   Oberverwaltungsgericht in Berlin


                                    Landessozialgericht       in Potsdam

zum 01. Januar 2007- Finanzgericht                 in Cottbus

                                    Landesarbeitsgericht     in Berlin

Am 31. März 2004 haben sich der Hauptpersonalrat des MdJE mit dem Vorstand des Gesamtpersonalrates der Berliner Justiz zu dieser Problematik ausgetauscht. 

Von den Gremien  wurde  die Notwendigkeit festgestellt, in einem gemeinsamen Positionspapier nachfolgende Standpunkte öffentlich zu machen:
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1. Der HPR und der GPR lehnen derzeit die Errichtung eines gemeinsamen OVG und eines Landessozialgerichts im Jahre 2005 und eines Landesarbeitsgerichts und eines Finanzgerichts im Jahre 2007 vor einer Entscheidung zu einem gemeinsamen Bundesland ab.

2. Beide Gremien weisen darauf hin, dass der mit der Errichtung gemeinsamen Obergerichte einhergehende finanzielle Mehraufwand angesichts der erheblichen defizitären Haushaltslage beider Länder nicht zu verantworten ist.

3. Große Probleme sehen beide Gremien in der Zuordnung der Richterinnen und Richter der gemeinsamen Obergerichte zu zwei Dienstherren (Land Brandenburg und Land Berlin).

4. Heftig kritisiert wurde von beiden Gremien, dass über die Zukunft des nichtrichterlichen Dienstes keine verbindlichen rechtlichen Regelungen vorgesehen sind.

5. Es ist letztlich festzustellen, dass die dienstrechtlichen Regelungen in beiden Ländern so unterschiedlich sind, dass die Errichtung gemeinsamer Dienststellen vor der Länderfusion völlig widersinnig ist.

Die Position der Deutschen Justiz – Gewerkschaft hierbei ist eindeutig.

Keine Benachteiligung des nichtrichterlichen Dienstes  - keine Schaffung von Strukturen vor dem Ergebnis der Länderfusion !!
Am 06. Mai 2004 treffen sich die Personalräte der betroffenen Gerichte und einige Parlamentarier auf Einladung der DJG zu einem gemeinsamen Gespräch in Potsdam. Ziel dieses Gespräches ist es, die Verfassungsänderungen in beiden Ländern zu verhindern und den Zusammenschluss der Gerichte erst nach der Länderfusion durchzuführen.
Mit der Justizministerin im Gespräch
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waren  wir, die Fachgruppenvertreterin der Sozialen Dienste in der DJG Barbara Langer sowie  Detlef Kanzler vom Landgericht Cottbus unter Leitung von Kerstin Thäns als Vertreterin des DJG- Vorstandes.

Inhalt des Gespräches war die Umsetzung des Sozial-Tarifvertrages im Bereich der Sozialen Dienste  unter Berücksichtigung des besonderen Klientels,(zunehmend Sexualstraftäter, psychisch Kranke und Suchtabhänbgige) und der bereits vor Inkrafttreten des Tarifvertrages außerordentlichen hohen Pensenbelastung.

Der Ministerin wurde dargelegt, dass in der Bewährungs- und Gerichtshilfe durch die Sozialen Dienste allein im Jahre 2003 ca. 8 Mill. Euro durch eingesparte Hafttage und 2,25 Mill. Euro bei der Gerichtshilfe erwirtschaftet wurden, wobei der TOA aufgrund eingesparter Gerichtsverhandlungen zahlenmäßig nicht erfaßt ist.

Die Ministerin bedauerte, dass der Tarifvertrag für den Bereich der Justiz in dieser Form zustande kam. Ein  

Ausschluß  aus dem Tarifvertrag einzelner Arbeitsbereiche innerhalb der Justiz ist jedoch nicht umsetzbar. Jedoch machte die Ministerin uns klar, dass Abstriche in der qualitativen und quantitativen Arbeit nicht abwendbar sein werden , dass sie sich  den speziellen Problemen der Sozialen Dienste annehmen und sich bei konkreten Problemen hinter uns stellen wird. 

Das Ministerium aber auch die Mitarbeiter der Sozialen Dienste sind aufgefordert, nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, die die Arbeit erleichtern und verbessern können.

Ebenfalls versprach die Ministerin, zu prüfen, ob das Bewegungsgeld wieder den Sozialarbeitern zur Verfügung gestellt werden kann. Auch diese Maßnahme würde eine wesentliche Erleichterung bei Lösungen von Notsituationen darstellen. 

Wir danken der Ministerin  für das  kurzfristig zustande gekommene Gespräch .

Wir bleiben am Ball...

Sonderzahlungsgesetz und Teilzeitinitiative

Seitens des Ministeriums der Finanzen ist nach Rücksprache mit dem Chef der Staatskanzlei der Entwurf zu einem Sonderzahlungsgesetz für die Beamten des Landes mit einer aus unserer Sicht sehr bedenklichen Erweiterung in die  Ressortabstimmung gegeben worden.

  „(1) Die Höhe des Betrages nach § 5 ist durch Gesetz für die Jahre 2005 und 2006 neu festzusetzen, sofern Einsparungen aus zusätzlicher Teilzeitbeschäftigung von Beamten des Landes außerhalb des Schuldienstes oder von Richtern nach einem Stichtagsvergleich mit dem Stand vom 1. Juli 2003 in einem der Jahre 2004 bis 2006 unter 6 Mio. Euro liegen. Die Landesregierung stellt zum 1. Juli 2005 und zum 1. Juli 2006 fest, ob die Voraussetzungen vorliegen und bringt die erforderlichen Gesetzesvorlagen in den Landtag ein.

(2) Die Höhe des Betrages nach § 5 ist durch Gesetz neu festzusetzen, sofern Einsparungen aus Verschiebungen der Bezügeanpassung gegenüber dem Tarifbereich in den Jahren 2005 oder 2006 unter 5,5 Mio. Euro liegen. Die Landesregierung stellt fest, ob die Voraussetzungen vorliegen und bringt die erforderlichen Gesetzesvorlagen in den Landtag ein.“

In Anlehnung an das Eckpunktepapier behält sich die Landesregierung damit vor, die Höhe der Sonderzahlungen für die Jahre 2005 und 2006 in Abhängigkeit von der Realisierung der geplanten Einsparungen (6 Mio. Euro) aus zusätzlicher Teilzeitbeschäftigung der Beamten zu korrigieren – natürlich nach unten! 
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Gleichzeitig sind die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften aufgefordert, Anregungen zur Förderung von Teilzeittätigkeit durch Beamte der Landesregierung mitzuteilen – natürlich nur solche Formen, die Personalkosteneinsparungen erbringen. Dies ist aber nur möglich, wenn der durch Teilzeit freiwerdende Stellenanteil nicht ersetzt wird. Dies wäre defacto eine weitere Kürzung des Arbeitskraftvolumens nunmehr auch im Beamtenbereich und kann zumindest im Geschäftsbereich des MdJE auch aus dienstorganisatorischer Sicht nicht verkraftet werden. Insofern ist vorprogrammiert, dass die vorgegebenen Einsparungen nicht erreicht werden können und eine weitere Absenkung  

des Sockelbetrages für das Weihnachtsgeld schon jetzt feststeht. Intern haben MdF und Staatskanzlei dies schon berücksichtigt, indem sie ohne diese wohl nur als Vorwand vorgesehene Prüfung für die Jahre 2005 und 2006 eine Absenkung auf 730,- Euro planen.

Mit der Berufung der Landesregierung auf das Eckpunktepapier dürfte wohl jetzt jedem klar sein, dass die damalige voreilige Unterzeichnung des Eckpunktepapieres durch die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften mehr und mehr zum Eigentor wird, da ein restriktiver und rücksichtsloser Umgang mit den Einkommen der Beamten und auch eine übermäßige Mehrbelastung aller Landesbediensteten bei der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben nicht verhindert wurde.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Landesleitung des dbb diesmal dazu aufrafft, weiteren erheblichen Verschlechterungen bei Einkommen und Arbeitsbelastungen energisch entgegenzutreten.

Ist Kolpin noch zu retten ?

Lange war es ruhig um die Standortfrage der Justizakademie Kolpin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Diese Ruhe täuschte aber über die Tatsache hinweg, dass die Zusammenführung der Justizakademie Kolpin mit dem Bildungszentrum Königs-Wusterhausen aus rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen erfolgen  soll. Grundlage hierzu ist das vom Kabinett geschlossene Haushaltssicherungsgesetz vom Februar 2003.

Die DJG hat sich in der Vergangenheit mehrfach zum  Erhalt der Justizakademie Kolpin geäußert und Gespräche mit  Landtagsabgeordneten gesucht, um diese entsprechend  zu sensibilisieren.

Nun soll sich der Zusammenschluss  zum 30. Juni 2004 erfolgen.

Die DJG hat erneut darauf hingewiesen dass,  

1.   Ungereimtheiten bei den Kostenaufstellungen, insbesondere bei der Kostenschätzung im Falle der Zusammenführung vorliegen und die gebotene Neutralität nicht gewahrt ist.

Für den Erhalt der Justizakademie Kolpin  liegt bereits eine bestätigte HU-Bau aus dem Jahre 1997 mit korrekten Kostenangaben vor.

Die Kostenschätzung für die Zusammenführung  und die damit verbundenen Investitionen von 28,00 Mio € sind unseriös, da sie unter allen bisher vorgelegten Planungen liegen und nicht nachgewiesen sind;

2.  die Zusammenführung aus organisatorischen Gründen nicht geboten ist, da eindeutig und unstrittig  die Ausbildungsschwerpunkte sowohl in Inhalt als auch in Form voneinander abweichen und  das jeweils zuständige Ressorts in der Verantwortung der Planung, des Inhalts und der Durchführung der Schulungsmaßnahmen bleibt. Daraus  resultiert, dass eine einheitliche Organisation der Aus- und Fortbildung nicht gegeben ist;

3.  eine einseitige Personaleinsparung zu Lasten der Belegschaft der Justizakademie Kolpin erfolgt. Dies ist auch darin begründet, dass eine Weiterbeschäftigung von Bediensteten der JA  Kolpin in KW zwingend höhere finanzielle Mehraufwendungen zu Folge hätte. Damit ist eine Gleichbehandlung der Bediensteten nicht gegeben;

4.  vor einer endgültigen Entscheidung der Länderfusion Berlin-Brandenburg die Schaffung neuer Fortbildungsstrukturen mit erheblichen finanziellen Kosten sehr fraglich ist, da diese in wenigen Jahren überholt sein können.  Dies ist auch im Zusammenhang mit dem vorliegenden Entwurf des Staatsvertrages zur Schaffung eines gemeinsamen Justizprüfungsamtes Berlin- Brandenburg von Bedeutung.

Die DJG hat den RBB für dieses Thema sensibilisiert. 

Es geht zum einen um die berufliche Zukunft der Beschäftigten der Justizakademie Kolpin und zum anderen um die etwa 3000 Teilnehmer an 9.000 Schulungstagen im Jahr in der Justizakademie.Offensichtlich soll ein rein politisches Ziel durchgesetzt werden

                                            koste es  -  was es wolle !
Verfassungsbeschwerden erfolgreich !
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(Pressemitteilung Nr. 99/2003 vom 11. 12. 2003 des Bundesverfassungsgerichts)  
Die Beschwerden von 2 Beamten aus Sachsen-Anhalt richteten sich gegen die niedrige Besoldung für Beamte in den neuen Bundesländern., da sie die Grundrechte aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes verletzen.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben und zurückverwiesen.(2 BvR 1883/99, 2 BvR 538/00).

Sachverhalt:
Die Dienstbezüge, die von ihrer erstmaligen Ernennung am im Beitrittsgebiet verwendet wurden, betrugen zunächst 60 v.H der für das bisherige Bundesgebiet geltenden Bezüge. Sie wurden schrittweise bis auf 91 v.H. erhöht. Außerdem begehrten die Beschwerdeführer einen ruhegehaltsfähigen Zuschuss, den Beamte, Richter und Soldaten im Beitrittsgebiet erhalten, wenn sie bis zum 24. 11. 1997 aufgrund der Befähigungsvoraussetzungen ernannt worden sind, die sie im bisherigen Bundesgebiet erworben haben.

Beide Beschwerdeführer hatten nach Beendigung der zehnklassigen polytechnischen Oberschule und einer weiteren Ausbildung im Beitrittsgebiet Ausbildungsverträge für den mittleren und gehobenen Justizdienst abgeschlossen. Die Ausbildungen erfolgten in Niedersachsen nach den dort geltenden Ausbildungsvorschriften und endeten jeweils erfolgreich. Beide sind seither als Beamte im mittleren bzw. gehobenen Justizdienst tätig. Sie erhalten abgesenkte Dienstbezüge, die Zahlung eines ruhegehaltsfähigen Zuschusses wurde beiden verweigert.

Entscheidungsgründe:

Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts verletzten die Grundrechte aus Art 3 Abs. 1 GG

hinsichtlich der Gewährung des ruhegehaltsfähigen Zuschusses zur Angleichung der Dienstbezüge an das „Westniveau“.

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat im Beschluss vom 12. 02. 1003 (2 BvR 709/99) entschieden, dass es für die Bewährung des Zuschusses an Richter maßgeblich darauf ankommt ob die fachliche Qualifikation im bisherigen Bundesgebiet erlangt worden ist.

Mit dem allgemeinen Gleichheitssatz ist es nicht zu vereinbaren, dass demgegenüber die Gewährung des Zuschusses an Beamte des einfachen, mittleren und gehobenen Dienstes davon abhängig  gemacht wird, ob der Abschluss einer allgemeinbildenden Schule oder einer als gleichwertig angesehen Berufsausbildung im bisherigen Bundesgebiet erworben worden ist.

Die maßgebliche fachliche Qualifikation wird  durch den Vorbereitungsdienst bzw. durch die Laufbahnprüfung erlangt.

Die vollständigen Urteile können bei Bedarf  abgefordert werden!!

[image: image7.jpg]F(I:

-a




......für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Aus gegebenen Anlass weisen wir abermals daraufhin, dass Verzichtserklärungen auf Reisekosten für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen eines Angestellten gegen den Tarifvertrag verstößt. Für Beamte und Richter ist die Verzichtserklärung wirksam.

Derzeit prüft das MdJE die Möglichkeit einer Regelung, die alle Bedienstete gleich behandelt. Reisekosten für die Teilnahme an Personalratsschulungen sind jedoch in jedem Falle durch die Dienststelle zu erstatten.

Termine aufgepasst und eingerahmt !
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( Alle Mitglieder der Deutschen Justizgewerkschaft werden am 01. Mai 2004 zu unserer Geschäftsstelle in Zossen zu einer kleinen Maifeier recht herzlich eingeladen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird Frau Dr. Sabine Gerike zu einer nicht ganz alltäglichen Thematik, über den Sinn von Tierversuchen sprechen. 

Über eine rege Teilnahme freuen sich alle Vorstandsmitglieder.    

( Die 3. Frauenpolitische Fachtagung findet am 07. Juni 2004 in Berlin statt.

Wer möchte an dieser interessanten Tagung teilnehmen? 

Anmeldungen bitte an die Frauenbeauftragten Frau Jordan (03381 – 399286) richten !

( Der Gewerkschaftstag 2004 des dbb brandenburg findet am 18. Juni 2004  in Potsdam statt. Dazu hat die DJG folgende Anträge eingereicht:
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1. Stellenobergrenzen für Beförderungsämter (für den Gerichtsvollzieherdienst,  und für Rechtspfleger)

2. Änderung der Satzung § 10  (In Beschlüsse zu Angelegenheiten, die nur Mitglieder einer Gruppe betreffen, hat die unmittelbar betroffene Mitgliedergruppe ein besonderes Stimmrecht) 

3.Organisationsänderung bei der dbb tarifunion  ( bei regionalen tariflichen Angelegenheiten wird die Verhandlungs- und Entscheidungszuständigkeit bei Tarifkommissionen der Landesbünde angesiedelt) 

4. Änderung § 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des mittleren Justizdienstes (Einführung der Berufsbezeichnung für den mittleren Justizdienst zum  „Justizfachwirt“ bzw. „ Justizfachwirtin“)   

Denkanstoß
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Abermals wird aus gegebenen Anlass darauf hingewiesen, bei Veränderungen der Kontoverbindung und Wohnanschrift diese Daten bitte der DJG mitzuteilen. Schließlich will doch keiner, dass Mehrkosten durch beispielsweise Rücklastschriftgebühren entstehen, die laut bestehender Beitragsordnung von demjenigen zu tragen sind, der die veränderten Daten nicht mitgeteilt hat.

Ach und ehe wir´s vergessen....

Die Broschüre zum Manteltarifvertrag (MTArb/MTArb-O Stand Januar 2004) kann bei der Geschäftsstelle der DJG Brandenburg angefordert werden.





                                       Für Fragen, Hilfe und Informationen steht die DJG jederzeit zur  Verfügung. Auch 

Leserbriefe sind willkommen sowie   Anregungen für Mitteilungen etc., die   

               in der nächsten  Ausgabe erscheinen sollten.









DJG Vorsitzende: Sabine Wenzel,









Goethestrasse 28,









15834 Rangsdorf.









e-mail : wenzelsabine@t-online.de 
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